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Mangelhafter Schuldspruch:
Klarstellung oder Aufhebung?1)

Schuldsprüche in Strafurteilen können aus Sicht des Rechtsmittelgerichts undeutlich
oder verfehlt sein. Der Beitrag beschäftigt sich mit der Frage, ob Rechtsmittelge-
richte solch mangelhafte Schuldsprüche klarstellen dürfen oder aufheben müssen.
Von Günther Rebisant

Inhaltsübersicht:

A. Ausgangslage
1. Klarstellungen durch den Obersten Gerichtshof
2. Grundlage im Schrifttum

B. Inhalt und Funktion des Schuldspruchs
1. Bestandteile des Schuldspruchs

a) Referat der entscheidenden Tatsachen
b) Eigentlicher Schuldspruch

1) Der Beitrag ist die erweiterte Fassung eines Vortrags am 42. Otten-
steiner Fortbildungsseminar aus Strafrecht und Kriminologie und er-
schien auch im Tagungsband der Veranstaltung (BMJ [Hrsg],
42. Ottensteiner Fortbildungsseminar, NWV 2015, 57–79).
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§ 270 Abs 2
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1. Ergebnis
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A. Ausgangslage

1. Klarstellungen durch
den Obersten Gerichtshof

Rechtsmittelgerichte beginnen die Gründe ihrer eige-
nen Entscheidungen mit der Wiedergabe des Spruchs
der angefochtenen Entscheidung. Blickt man auf die
Wiedergabe des Schuldspruchs in Entscheidungen
des OGH, fällt schnell auf, dass sie sich oft nicht in ei-
ner bloß wortgleichen Wiedergabe erschöpft, sondern
dass der OGH an dem wiedergegebenen Spruch etwas
ändert. So finden sich darin etwa die Wörter „richtig:“,
„richtig nur:“, „gemeint:“, „zu ergänzen:“, „ersichtlich
gemeint:“, „in vom Obersten Gerichtshof klargestellter
Form des Urteilstenors“2) oder „in zum besseren Ver-
ständnis durch den Obersten Gerichtshof klargestellter
[. . .] Form“.3) Daran lässt sich erkennen, dass für den
OGH die Angabe des Schuldspruchs durch das Gericht
mangelhaft ist und er sie verändert.

Der OGH verbessert den Schuldspruch jedoch ge-
rade nicht dadurch, dass er ihn aufhebt und in der Sa-
che selbst entscheidet oder die Sache an das Gericht
verweist, wie es die Strafprozessordnung für Verfahren
bei Rechtsmitteln gegen Urteile vorsieht (§ 288 Abs 2
StPO), sondern er lässt den Schuldspruch bestehen
und stellt ihn bloß so klar, wie aus seiner Sicht das Ge-
richt den Schuldspruch gemeint hat. Danach erledigt
er das Rechtsmittel gegen das Urteil so, als hätte das
Gericht bereits den klargestellten Schuldspruch im Ur-
teil verwendet.

Ob dem OGH und anderen Rechtsmittelgerichten
ein solcher Umgang mit einem Schuldspruch nach der
Strafprozessordnung zusteht, erscheint jedoch fraglich.

2. Grundlage im Schrifttum

In älteren Entscheidungen des OGH finden sich solche
Klarstellungen des Schuldspruchs bloß vereinzelt.4)

Viele seiner neueren Entscheidungen5) stützen sich da-
bei auf eine Ansicht an zwei Stellen im Wiener Kom-
mentar zur Strafprozessordnung.6) Zuletzt stellte er öf-
ter den Schuldspruch bloß geringfügig klar, ohne dies
zu begründen.7)

In der Strafprozessordnung findet sich keine aus-
drückliche Befugnis für die Klarstellung eines mangel-
haften Schuldspruchs durch den OGH oder andere
Rechtsmittelgerichte.

Im Schrifttum finden sich über den Kommentar hi-
naus – soweit ersichtlich – keine weiteren Stellen, die
sich mit der Klarstellung des Schuldspruchs durch
ein Rechtsmittelgericht befassen. Blickt man auf den
Umgang des OGH mit dem Schuldspruch und liest
man die zugrunde liegenden Kommentarstellen, hat
es den Anschein, als ginge der eigenständige Wert
des Schuldspruchs als beständiges Ergebnis des Straf-
verfahrens und als Grundlage für die Strafe in der
Rsp langsam verloren, weil Rechtsmittelgerichte ihn
fast beliebig auslegen und klarstellen könnten. Da sich
der OGH ohne eigene Gründe stets auf die genannten
Kommentarstellen stützt, muss man sich deren we-
sentliche Gründe näher ansehen:

Nach einer Kommentarstelle entspricht es stRsp des
OGH, dass Spruch und Gründe eines Urteils unter
dem Gesichtspunkt der Deutlichkeit des Ausspruchs
über entscheidende Tatsachen eine Einheit bilden
(§ 281 Abs 1 Z 5 Alt 1 StPO). Mit Undeutlichkeit be-
gründete Nichtigkeitsbeschwerden seien deshalb unbe-
gründet, wenn sie verdeutlichende Teile des Urteils in
seiner Gesamtheit übergehen. Der Oberste Gerichtshof
könne deswegen das „im Urteil der Sache nach Ge-
meinte klarstellen“, ohne auf eine ausdrückliche ge-
setzliche Befugnis zur Beseitigung der Unklarheit ver-
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2) OGH 12. 8. 2014, 14 Os 66/14h.
3) OGH 17. 11. 2011, 13 Os 95/11m; ähnlich OGH 12. 8. 2014,

14 Os 66/14h.
4) Vgl etwa OGH 21. 8. 2002, 13 Os 88/02 Jus-Extra OGH-St 3252 =

ÖJZ-LSK 2002/243 = RZ 2003, 84 = SSt 64/44; 7. 8. 2002, 12 Os
56/02; 25. 4. 2001, 13 Os 45/01; 6. 6. 1989, 11 Os 44/89.

5) Vgl etwa OGH 12. 8. 2014, 14 Os 66/14h; 1. 4. 2014, 14 Os 25/
14d; 14. 3. 2014, 13 Os 105/13k; 19. 11. 2013, 13 Os 97/13h;
29. 1. 2013, 14 Os 115/12m; 10. 5. 2012, 13 Os 17/12 t; 8. 11.
2011, 14 Os 79/11s; 6. 10. 2011, 11 Os 109/11 f, 110/11b SSt
2011/49; 17. 2. 2011, 11 Os 131/10 i; 6. 5. 2010, 12 Os 46/10x,
64/10v; 20. 4. 2010, 11 Os 35/10x; 24. 11. 2009, 11 Os 159/
09 f; 23. 6. 2009, 14 Os 49/09a; 23. 6. 2009, 11 Os 82/09g;
3. 6. 2009, 15 Os 59/09d; 22. 1. 2009, 13 Os 168/08 t; 8. 5.
2003, 12 Os 17/03; 27. 3. 2007, 11 Os 142/06a; 13. 5. 2003,
11 Os 46/03; 21. 8. 2002, 13 Os 88/02.

6) Ratz in WK-StPO (2015) § 281 Rz 622–625 und Lendl in WK-StPO
(2009) § 260 Rz 32.

7) Vgl etwa OGH 1. 10. 2014, 15 Os 92/14 i; 28. 8. 2014, 12 Os 46/
14b; 28. 8. 2014, 12 Os 8/14 i; 27. 8. 2014, 15 Os 79/14b;
14. 8. 2014, 17 Os 26/14y (ohne Hinweis für das Berufungsverfah-
ren; in der verwiesenen Entscheidung OGH 18. 6. 2012, 17 Os 2/
12s RIS-Justiz RS0121981 [T 1] noch als verfehlter Schuldspruch
und Nichtigkeit aufgezeigt; vgl auch OGH 11. 8. 2014, 17 Os 24/
14d); OGH 14. 8. 2014, 13 Os 60/14v; 12. 8. 2014, 14 Os 60/
14a; 11. 8. 2014, 17 Os 31/14h; 11. 8. 2014, 17 Os 28/14 t;
11. 8. 2014, 17 Os 24/14d; 22. 7. 2014, 11 Os 42/14g.



wiesen zu sein (etwa nach § 281 Abs 1, § 281a [Nich-
tigkeitsgründe]; § 290 Abs 1 Satz 2 [amtswegigeWahr-
nehmung]; § 289 [verbundene Verfügungen]; § 270
Abs 3 [Urteilsberichtigung] oder § 292 Satz 7 [Geset-
zesverletzung] StPO). Im Hinblick auf die Gesetzesbin-
dung der Gerichte sei dies unbedenklich, weil das Ge-
setz „naturgemäß nicht jeder noch so bizarren Form
rechtlichen Unsinns gedenken kann“ und das Fehlen
einer ausdrücklichen gesetzlichen Befugnis keineswegs
als dem entgegenstehender Wille des Gesetzgebers ver-
standen werden dürfe.8)

Diese Ansicht stützt sich auf mehrere Entscheidun-
gen des OGH:9) Zu Beginn steht eine Entscheidung,10)

nach der die Frage, „welchen rechtserheblichen Inhalt
eine gerichtliche Entscheidung“ hat, eine Rechtsfrage
ist, die „aufgrund des Wortlautes von Spruch und Be-
gründung in Verbindung mit dem dadurch angewand-
ten Gesetz“ zu lösen ist und nicht „durch Erforschung
des vermutlichen Willens der am Zustandekommen
dieser Entscheidung beteiligten Organwalter“. Eine
undeutliche Entscheidung sei im Zweifel „gesetzeskon-
form auszulegen“.

Als Beispiel dient eine Entscheidung,11) in deren zu-
grunde liegendem Urteil keine ausdrückliche Zuord-
nung der Schuldsprüche zu den im Erkenntnis ge-
nannten Taten bestand, wobei „aber offensichtlich“
sei, dass sämtliche Taten dem einheitlichen Schuld-
spruch wegen der Verbrechen des Raubes mit Waffen
(§ 142 Abs 1, § 143 Satz 1 Alt 2 StGB) zugrunde liegen,
obwohl der Täter bei einer der Taten gar keine Waffe
einsetzte. Der OGH stellte den Schuldspruch klar
und sah eine materielle Nichtigkeit, die er bloß deshalb
nicht amtswegig wahrnahm (§ 345 Abs 1 Z 12; § 344
Satz 2, § 290 Abs 1 Satz 2 Alt 1 StPO), weil die Nich-
tigkeitsbeschwerde insoweit aus anderen Gründen er-
folgreich war.

Bei einer Entscheidung war den Gründen des Ur-
teils zu entnehmen,12) dass das Schöffengericht nur
bei der Aus- und Einfuhr, nicht aber beim Inverkehr-
setzen eines Suchtgifts vom Erreichen der übergroßen
Menge ausging. Demnach sei „erkennbar“, dass die „ir-
rige Zusammenfassung“ sämtlicher strafbarer Hand-
lungen zu einem einzigen Verbrechen der gewerbsmä-
ßigen Ein- und Ausfuhr sowie des Inverkehrsetzens ei-
nes Suchtgifts in einer übergroßen Menge (§ 28 Abs 2
Alt 2, 3 und 4, Abs 3 Alt 1 und Abs 4 Z 3 SMG) „der
Sache nach“ je einen Schuldspruch wegen des Verbre-
chens der gewerbsmäßigen Ein- und Ausfuhr eines
Suchtgifts in einer übergroßen Menge (§ 28 Abs 2
Alt 2 und 3, Abs 3 Alt 1, Abs 4 Z 3 SMG) und wegen
mehrerer Verbrechen des gewerbsmäßigen Inverkehr-
setzens eines Suchtgifts (§ 28 Abs 2 Alt 4, Abs 3 Alt 1
SMG) „zum Ausdruck bringt“. Der Tatbestand (§ 28
Abs 2 SMG idF BGBl I 2002/134) enthalte nämlich
drei selbstständige, untereinander nicht austauschbare
Tatbilder (Erzeugen, Ein- und Ausfuhr sowie das
Inverkehrsetzen). Diesen „irrig zusammengefassten“
Schuldspruch hat der OGH jedoch ohne Gründe nicht
aufgehoben (§ 281 Abs 1 Z 10; § 290 Abs 1 Satz 2 Alt 1
StPO), sondern bloß klargestellt.

An einem weiteren Beispiel einer Entscheidung
über eine Nichtigkeitsbeschwerde zur Wahrung des
Gesetzes (§ 23 StPO) will die Kommentarstelle aufzei-

gen,13) weshalb der OGH mangelhafte Schuldsprüche
klarstellen dürfe und solle: Das Gericht erkannte mit
Urteil nach Angabe des Schuldspruchs die Angeklagten
trotz mehrerer Taten zusammengefasst des „Verbre-
chen[s] des teils versuchten, teils vollendeten schweren
Raubes nach §§ 142 Abs 1, 143 zweiter Fall und 15
StGB“ schuldig. Der OGH sah darin eine „gesetzes-
fremd[e] (§ 270 Abs 2 Z 4 [§ 260 Abs 1 Z 2] StPO) zu-
sammenfassende [. . .] Bezeichnung“ und stellte klar,
dass das Gericht die Angeklagten „jeweils des Verbre-
chens des schweren Raubes nach §§ 142 Abs 1, 143 ers-
ter Satz (zweiter Fall) StGB sowie [. . .] des Verbrechens
des versuchten schweren Raubes nach §§ 15, 142
Abs 1, 143 erster Satz (zweiter Fall) StGB“ schuldig er-
kannt habe. Nach der Kommentarstelle ist bei „in den
Entscheidungsgründen deutlich zum Ausdruck kom-
mender dreier selbständiger Raubtaten“ der Schuld-
spruch wegen bloß eines Verbrechens des Raubes
„rechtlich und grammatikalisch unsinnig zusammen-
fassend“. Der OGH verhindere damit, dass der Ange-
klagte nunmehr „trotz Befassung des Höchstgerichts“
wegen des „(als Zusammenfassung gleichartiger real
konkurrierender strafbarer Handlungen nicht existen-
ten) Verbrechens des teils vollendeten, teils versuchten
Raubes nach §§ 142 Abs 1, 15 StGB“ verurteilt ist. Es
könne – wie „bei jeder sonstigen Nichtigkeitsbe-
schwerde“ – „das vom Erstgericht der Sache nach Ge-
meinte zwanglos klargestellt“ werden. Das sei „eine
Aufgabe, deren Wahrnehmung durch das Höchstge-
richt auch erwartet werden darf“, und gelte „folgerich-
tig auch im Fall ordentlicher Rechtsmittel“.14)

Als Nachweis eines Falls ordentlicher Rechtsmittel
dient eine Entscheidung,15) in der das Gericht im
Schuldspruch das Verbrechen „der schweren Nötigung
nach §§ 105, 106 Abs 1 Z 3 erster Fall StGB“ nennt, also
die schwere Nötigung zur Eheschließung (§§ 105, 106
Abs 1 Z 3 Alt 1 StGB idF BGBl I 2006/56). Der OGH
stellte durch den Hinweis „(gemeint [US 9 erster Ab-
satz]: zweiter Fall)“ klar, dass der zweite Fall, also
schwere Nötigung zur Prostitution (§ 106 Abs 1 Z 3
Alt 2 StGB), gemeint war. Der Beschwerdeführer weise
in seiner Subsumtionsrüge „an sich zutreffend auf ei-
nen Zitierfehler des Erstgerichts im Ausspruch nach
§ 260 Abs 1 Z 2 StPO hin“, weil die in den Gründen be-
schriebene Tat der Qualifikation nach dem zweiten
(Prostitution) und nicht dem ersten Fall (Eheschlie-
ßung) des § 106 Abs 1 Z 3 StGB zu unterstellen sei.
Die „bloß verwechselte Bezeichnung“ sei aber „nach-
vollziehbar damit zu erklären“, dass die Nötigung zur
Prostitution vor einer Gesetzesnovelle als erster Fall
aufgelistet war. Da „trotz irriger Qualifikationsbezeich-
nung eindeutig erkennbar“ sei, welche strafbare Hand-
lung begründet werden „sollte“, liege „kein Subsum-
tionsirrtum in der Bedeutung des geltend gemachten
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8) Ratz in WK-StPO (2015) § 281 Rz 622.
9) OGH 14. 1. 1997, 14 Os 161/96 EvBl 1997/89; 13. 7. 2004, 14 Os

72/04 EvBl 2005/38, 153; 1. 12. 2004, 13 Os 135/04.
10) OGH 14. 1. 1997, 14 Os 161/96 EvBl 1997/89; s auch RIS-Justiz

RS0106264.
11) OGH 13. 7. 2004, 14 Os 72/04 EvBl 2005/38, 153.
12) OGH 1. 12. 2004, 13 Os 135/04.
13) OGH 25. 4. 2001, 13 Os 45/01 EvBl 2001/180, 772.
14) Ratz in WK-StPO (2015) § 281 Rz 623.
15) OGH 29. 4. 2008, 11 Os 39/08g EvBl 2008/122, 605.



Nichtigkeitsgrundes, sondern bloß ein Anlass zur [. . .]
Klarstellung vor“.

Den Zweck der Klarstellungen durch denOGH sieht
die Kommentarstelle darin, dass von den Nichtigkeits-
beschwerden nicht wenigstens mitbetroffene Aussprü-
che bestehen blieben (vgl § 289, § 292 Satz 7 StPO),
wenn er zur „Verhinderung rechtlichen Unsinns sol-
cher Art“ zur Aufhebung des Erkenntnisses (§ 260
Abs 1 Z 2 StPO) gezwungen wäre. Wolle man es aus
Gründen der Rechtskultur gleichwohl nicht angehen
lassen, dass trotz Befassung des Höchstgerichts eine
rechtsirrige Verurteilung bestehen bleibe, sei zwar auch
amtswegig materielle Nichtigkeit (§ 281 Abs 1 Z 10
StPO)möglich, wobei allerdings ein „überflüssiger“Ge-
richtstag oder eine „gleichermaßen überflüssige“ Auf-
hebungmit Verfahrenswiederholung (§ 285 e StPO) er-
forderlich wäre.16)

Einer weiteren Kommentarstelle zufolge stellt der
OGH den Inhalt des Schuldspruchs klar, wenn „trotz
irrig zusammenfassender Subsumtionsbezeichnung“
erkennbar ist, welche strafbare Handlung „nach Mei-
nung des Erstgerichtes“ durch die als erwiesen ange-
nommenen Tatsachen begründet werden „sollte“. Eine
„bloß falsche Benennung“ der als begründet erachteten
strafbaren Handlung bliebe sanktionslos.17)

Die von Schrifttum und OGH gemeinsam entwi-
ckelte Ansicht lässt sich zwar nachvollziehen, ganz
überzeugen kann sie aber nicht, weil bei ihren ver-
meintlichen Stützen der Deutlichkeit des Urteils aus
Spruch und Gründen, der „zwanglosen“ Klarstellung
des Schuldspruchs sowie der „überflüssigen“ Gerichts-
tage oder Aufhebungen und Verfahrenswiederholun-
gen fraglich bleibt, ob die Klarstellungen durch den
OGH eine rechtliche Grundlage haben. Um der Sache
auf den Grund zu gehen, sind der Inhalt und die Funk-
tion des Schuldspruchs sowie sein Verhältnis zu den
Entscheidungsgründen näher zu betrachten, der Un-
terschied zwischen Klarstellung und Aufhebung des
Schuldspruchs festzumachen und aus dem Gesetz ein
Maßstab für den Umgang mit mangelhaften Schuld-
sprüchen abzuleiten.

B. Inhalt und Funktion des Schuldspruchs

1. Bestandteile des Schuldspruchs
Befindet das Gericht den Angeklagten für schuldig,
muss das Strafurteil „bei sonstiger Nichtigkeit“ zumin-
dest „aussprechen“ (§ 260 Abs 1 StPO): „1. welcher Tat
der Angeklagte schuldig befunden worden ist, und
zwar unter ausdrücklicher Bezeichnung der einen be-
stimmten Strafsatz bedingenden Tatumstände“ (Refe-
rat der entscheidenden Tatsachen), „2. welche strafbare
Handlung durch die als erwiesen angenommenen Tat-
sachen, deren der Angeklagte schuldig befunden wor-
den ist, begründet wird [. . .]“ (eigentlicher Schuld-
spruch) und „3. zu welcher Strafe der Angeklagte ver-
urteilt wird“ (Strafausspruch). Der Vorsitzende des
Gerichts darf diese Bestandteile danach nicht mehr
richtigstellen (§ 270 Abs 3 Satz 1 StPO).18)

a) Referat der entscheidenden Tatsachen

Im Referat der entscheidenden Tatsachen muss das
Gericht aussprechen, welcher Tat es den Angeklagten

schuldig befindet, und zwar unter Bezeichnung der
Umstände, die eine bestimmte rechtliche Kategorie ei-
ner strafbaren Handlung begründen.19) Dadurch be-
tont es das Ergebnis des in den Gründen angegebenen
Entscheidungsvorgangs, ohne aber eigenständig einen
Willen zu erklären.20) Die Begriffe „Tat“ des Referats
der entscheidenden Tatsachen und „als erwiesen ange-
nommene Tatsachen, deren der Angeklagte schuldig
befunden worden ist“ des eigentlichen Schuldspruchs
sind deckungsgleich angelegt (§ 260 Abs 1 StPO).21)

Das Referat muss den Sachverhalt aber nicht voll-
ständig beschreiben, sondern ihm kommt bloß die Auf-
gabe zu, als Verbindungsglied zwischen Schuldspruch
und Entscheidungsgründen die in den Gründen festge-
stellten Tatsachen, soweit sie für die rechtliche Beurtei-
lung und somit für den eigentlichen Schuldspruch ent-
scheidend sind, im Urteilsspruch zum Zweck der Ab-
grenzung von anderen Taten festzuhalten,22) um einen
Vergleich zwischen Anklage- und Urteilsgegenstand zu
ermöglichen und dadurch die Nichterledigung der An-
klage oder deren Überschreitung beurteilen und eine
wiederholte Strafverfolgung wegen derselben Tat ver-
meiden zu können (Individualisierung; verwechslungs-
freie Bezeichnung).23) Erst anschließend in den Urteils-
gründen muss das Gericht die Tat näher bestimmen,
also die besonderen Umstände des Einzelfalls anführen
(Konkretisierung).24)

Im Hervorheben der in den Entscheidungsgründen
festgestellten entscheidenden Tatsachen besteht über
die bloße Individualisierungsfunktion hinaus als Ver-
bindungsglied zwischen Schuldspruch und Entschei-
dungsgründen auch eine Ordnungsfunktion,25) um
die erkennenden Richter bei Feststellung und Begrün-
dung der Tatsachen und die Empfänger des Urteils
(Verfahrensbeteiligte, Rechtsmittelgericht, aber auch
andere Leser) gedanklich daran auszurichten, welche
Tatsachen für die rechtliche Beurteilung und somit
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16) Ratz in WK-StPO (2015) § 281 Rz 624.
17) Lendl in WK-StPO (2009) § 260 Rz 32. Der Verweis auf OGH

16. 10. 2008, 15 Os 132/08 bleibt ohne Gründe, weil die Entschei-
dung selbst die gleiche Wortfolge verwendet und wiederum nur auf
diese Kommentarstelle verweist.

18) Vgl OGH 14. 6. 2006, 13 Os 47/06w; 7. 6. 1977, 11 Os 68/77;
RIS-Justiz RS0098688; S. Mayer, Commentar (1884) § 270
Rz 72 und 75.

19) Vgl OGH 14. 3. 2014, 13 Os 114/13h; 27. 6. 2013, 17 Os 16/13a;
25. 8. 2011, 13 Os 26/11 i; RIS-Justiz RS0120334; Lendl in WK-
StPO (2009) § 260 Rz 6; Bertel/Venier, StPO (2012) § 260 Rz 2.

20) Vgl OGH 21. 8. 2002, 13 Os 88/02 Jus-Extra OGH-St 3252 = ÖJZ-
LSK 2002/243 = RZ 2003, 84 = SSt 64/44; RIS-Justiz RS0116266;
S. Mayer, Commentar (1884) § 260 Rz 5; Lendl in WK-StPO (2009)
§ 260 Rz 4 und 7; Ratz in WK-StPO (2015) § 281 Rz 265–267;
Fabrizy, StPO12 (2015) § 260 Rz 2.

21) Vgl S. Mayer, Commentar (1884) § 260 Rz 5; Ratz in WK-StPO
(2015) § 281 Rz 267.

22) Vgl OGH 24. 1. 2007, 13 Os 134/06 i; 3. 11. 2004, 13 Os 125/04;
11. 12. 1994, 12 Os 173/94; 10. 9. 1987, 13 Os 106/87; RIS-Jus-
tiz RS0116587; RS0098628; Ratz in WK-StPO (2015) § 281
Rz 267 und 273.

23) Vgl OGH 11. 2. 2003, 11 Os 119/02; 25. 6. 2002, 14 Os 49/02;
RIS-Justiz RS0116587 (T 1); RS0098639; RS0098544; S. Mayer,
Commentar (1884) § 260 Rz 13; Ratz in WK-StPO (2015) § 281
Rz 268; Lendl in WK-StPO (2009) § 260 Rz 11 f.

24) Vgl OGH 5. 8. 1997, 11 Os 66/97; 27. 6. 1996, 15 Os 47/96;
12. 12. 1995, 11 Os 167/95; RIS-Justiz RS0098639;
RS0098632; RS0098607; Lendl in WK-StPO (2009) § 260 Rz 10;
Fabrizy, StPO12 (2014) § 260 Rz 2.

25) Vgl OGH 14. 3. 2014, 13 Os 114/13h; RIS-Justiz RS0117435;
Lendl in WK-StPO (2009) § 260 Rz 9, 11 und 12; Ratz in WK-StPO
(2015) § 281 Rz 285 und 288; anders Bertel/Venier, StPO (2012)
§ 260 Rz 4.



für den eigentlichen Schuldspruch entscheidend sind
und waren.

Diese Ordnungsfunktion zeigt sich besonders im
Unterschied zwischen den Verfahren vor dem Schöf-
fengericht und dem Geschworenengericht: Beim man-
gelhaften Schuldspruch eines Schöffengerichts muss
ein neues Schöffengericht die Hauptverhandlung wie-
derholen, um ein neues Urteil fällen zu können (§ 260
Abs 1, § 281 Abs 1 Z 3, § 288 Abs 2 Z 1 StPO), dagegen
soll beim mangelhaften Schuldspruch eines Geschwo-
renengerichts dieses selbst aufgrund des Wahrspruchs
der Geschworenen ein neues Urteil fällen (§ 260 Abs 1,
§ 345 Abs 1 Z 4, § 350 Abs 1 StPO).26) Die Geschwore-
nen konnten ihre Gedanken an den an sie gestellten
Fragen ausrichten, die der Schwurgerichtshof nach
den für die rechtliche Beurteilung entscheidenden Tat-
sachen verfasste (vgl §§ 312–316 StPO), wodurch be-
reits die Fragen an die Geschworenen die Ordnungs-
funktion erfüllten und der mangelhafte Schuldspruch
denWahrspruch insoweit nicht berühren konnte. Beim
Schöffengericht unterstellt das Gesetz bei einem man-
gelhaften Schuldspruch, dass bei der Entscheidung über
die Schuldfrage sich die Gedanken der Richter bei Fest-
stellung und Begründung der Tatsachen nicht an den
für die rechtliche Beurteilung entscheidenden Tatsa-
chen ausrichteten, weshalb es vor einem anderen Schöf-
fengericht die Hauptverhandlung wiederholen lässt.

b) Eigentlicher Schuldspruch
Allein der Ausspruch, welche strafbare Handlung
durch die als erwiesen angenommenen Tatsachen be-
gründet wird, bildet den eigentlichen Schuldspruch
(das [schuldig sprechende] Erkenntnis27)) und ist (ne-
ben dem Sanktionsausspruch) Gegenstand der Urteils-
anfechtung.28) Das Gericht spricht den Angeklagten
stets schuldig, durch eine oder mehrere Taten (hervor-
gehoben im Referat der entscheidenden Tatsachen) die
strafbare(n) Handlung(en) begründet zu haben, die
das Erkenntnis (der eigentliche Schuldspruch) nennt.
Die strafbare Handlung muss das Gericht mit ihrer ge-
setzlichen Bezeichnung im eigentlichen Schuldspruch
anführen; es reicht nicht aus, sie bloß in den Gründen
zu erwähnen.29) Beteiligungsform (§ 12 StGB), Ver-
wirklichungsstadium (Versuch oder Vollendung; § 15
StGB) und Begehung durch Unterlassung (§ 2 StGB)
betreffen jedoch nicht die für begründet befundene
strafbare Handlung (das verletzte Strafgesetz);30) sie
soll das Gericht im eigentlichen Schuldspruch nicht
anführen, sondern sie – genauso wie die Gesetzesstelle
der für begründet erachteten strafbaren Handlung –
im Spruch als strafgesetzliche Bestimmungen erwäh-
nen, die es auf den Angeklagten angewendet hat
(§ 260 Abs 1 Z 4 StPO).

2. Verhältnis zwischen Schuldspruch
und Entscheidungsgründen

Die Strafprozessordnung unterscheidet zwar im Urteil
eines Strafgerichts den Schuldspruch von den Ent-
scheidungsgründen, doch passen jeweils zwei Bestand-
teile zueinander, nämlich in tatsächlicher Hinsicht das
Referat der entscheidenden Tatsachen im Schuld-
spruch und die Tatsachenfeststellungen in den Ent-

scheidungsgründen sowie in rechtlicher Hinsicht der
eigentliche Schuldspruch und die rechtlichen Erwä-
gungen in den Entscheidungsgründen (§ 260 Abs 1
Z 1 und 2; § 270 Abs 2 Z 5 Satz 2 Alt 1 und 2 StPO).
Die unterschiedlichen Funktionen dieser Urteilsbe-
standteile sind voneinander abzugrenzen, um die
Funktion des Schuldspruchs auch im Verhältnis zu
den Entscheidungsgründen einzugrenzen.

a) Tatsachenfeststellungen

Das Referat der entscheidenden Tatsachen im Schuld-
spruch enthält nicht die Tatsachen, auf die sich der ei-
gentliche Schuldspruch stützt, sondern das Gericht
muss diese Tatsachen in den Entscheidungsgründen
feststellen.31) Allein diese Tatsachenfeststellungen in
den Entscheidungsgründen bilden den Vergleichsge-
genstand für das materielle Strafrecht hinsichtlich des
eigentlichen Schuldspruchs. So kann weder das Referat
der entscheidenden Tatsachen im Schuldspruch die
fehlende Feststellung von Tatsachen in den Entschei-
dungsgründen ersetzen noch umgekehrt die Tatsa-
chenfeststellungen deren Referat im Schuldspruch.32)

Von einer Einheit von Spruch und Gründen im Urteil
lässt sich bloß so weit sprechen, dass das Referat und
die Tatsachenfeststellungen dazu dienen können, ei-
nander zu verdeutlichen.33) Zu weit geht daher die An-
sicht, Spruch und Gründe bilden ein untrennbares
Ganzes und ein mangelhafter Spruch wäre deswegen
stets bedeutungslos, wenn die Gründe deutlich ma-
chen, welches Verhalten der eigentliche Schuldspruch
erfasst.34)
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26) Vgl Ratz in WK-StPO (2015) § 349 Rz 3 f; bereits S. Mayer, Com-
mentar (1884) § 349 Rz 1.

27) Von § 270 Abs 2 Z 6 StPO idF RGBl 1873/119: „das Erkenntniß
des Gerichtshofes über die Schuldfrage“ bis § 270 Abs 2 Z 4 StPO
idF BGBl I 2004/164: „das Erkenntnis des Gerichtshofes über die
Schuldfrage“.

28) Vgl RIS-Justiz RS0116266; S. Mayer, Commentar (1884) § 260
Rz 26; Lendl in WK-StPO (2009) § 260 Rz 4 und 27; Ratz in
WK-StPO (2015) § 281 Rz 266 und 582; Fabrizy, StPO12 (2014)
§ 260 Rz 4.

29) Vgl RIS-Justiz RS0116266 (T 5).
30) Vgl OGH verstSen 3. 5. 2007, 12 Os 119/06a JBl 2008, 401m krit

Anm Burgstaller = EvBl 2007/130, 700; RIS-Justiz RS0013731;
RS0122137; Ratz, JBl 2008, 709 f; Ratz in WK-StPO (2015)
§ 281 Rz 287; Lendl in WK-StPO § 260 Rz 30 und 46; anders Ber-
tel/Venier, StPO (2012) § 281 Rz 22 f und 50 f. Siehe dazu bereits
die Comissions-Berathungen von 1861 zu § 289 StPO (nunmehr:
§ 260 StPO) zit nach S. Mayer, Entstehungsgeschichte (1876)
743: „Ein Votant glaubt, es wäre gut die Anordnung aufzunehmen,
daß auch ausgesprochen werden müsse, ob der Angeklagte als
Thäter, Mitschuldiger usw schuldig befunden worden. Referent ist
der Ansicht, es werde sich das aus den in Anwendung gebrachten
Strafbestimmungen von selbst ergeben. Beschluß: die beantragte
Anordnung nicht aufzunehmen.“

31) Vgl Ratz in WK-StPO (2015) § 281 Rz 584; anders wohl noch
S. Mayer, Commentar (1884) § 260 Rz 8–10 und 19 sowie § 270
Rz 31, 35–38 und 41.

32) Vgl OGH 22. 8. 2012, 15 Os 41/12m; 8. 5. 2008, 15 Os 150/07h;
9. 9. 2003, 14 Os 150/02; 12. 11. 2002, 11 Os 142/02 SSt 64/75;
RIS-Justiz RS0117119; RS0116587; Lendl in WK-StPO (2009)
§ 260 Rz 8; Ratz in WK-StPO (2015) § 281 Rz 271 und 580;
Fabrizy, StPO12 (2014) § 270 Rz 10a; anders Bertel/Venier, StPO
(2012) § 270 Rz 5.

33) Vgl OGH 16. 5. 2013, 13 Os 11/13m; 9. 9. 2003, 14 Os 150/02;
RIS-Justiz RS0117119 (T 1); RS0116587; RS0098644;
RS0098795; Lendl in WK-StPO (2009) § 260 Rz 8; Ratz in
WK-StPO (2015) § 281 Rz 271, 278 und 580; Fabrizy, StPO12

(2014) § 260 Rz 2b und § 270 Rz 10a.
34) So aber noch RIS-Justiz RS0098734.



b) Rechtliche Erwägungen
Der eigentliche Schuldspruch bildet das Ergebnis der
rechtlichen Beurteilung der Tatsachenfeststellungen
in den Entscheidungsgründen und daher den Gegen-
stand der Urteilsanfechtung. Das Rechtsmittelgericht
überprüft ihn durch Vergleich der Tatsachenfeststel-
lungen mit dem materiellen Strafrecht und Verfol-
gungshindernissen. Als bloße Gründe sind die rechtli-
chen Erwägungen dagegen für diesen Vergleich bedeu-
tungslos und unterliegen daher auch keiner Kontrolle
durch das Rechtsmittelgericht;35) sie können bloß dazu
dienen, den eigentlichen Schuldspruch als dessen Er-
gebnis zu verdeutlichen.

C. Maßstab für mangelhaften Schuldspruch

1. Verhältnis zwischen Klarstellung
und Aufhebung

a) Entscheidungsmacht unabhängiger Gerichte
Die richterlicheUnabhängigkeit jenesGerichts, welches
das Urteil gefällt hat, gilt auch gegenüber dem Rechts-
mittelgericht (Art 87 Abs 1 B-VG).36) Das Rechtsmittel-
gericht braucht deshalb eine rechtliche Grundlage, um
das Urteil zu beseitigen oder zu verändern. Bei Aufhe-
bung des Schuldspruchs besteht eine solche Grundlage
ausdrücklich (zB § 288 Abs 2 StPO), aber bei bloßer
Klarstellung durch das Rechtsmittelgericht bleibt frag-
lich, ob eine solche besteht, weshalb es sein könnte, dass
es ohne rechtliche Grundlage das Urteil des Gerichts
verändert.

b) Maßstab für mögliche Klarstellung
Um einen Maßstab für den Umgang mit mangelhaften
Schuldsprüchen zu bilden, also auch den Maßstab für
eine mögliche Klarstellung festzulegen, lässt sich von
einer einfachen Ausgangslage ausgehen: Die Möglich-
keiten des Rechtsmittelgerichts, den Schuldspruch auf-
zuheben oder bestehen zu lassen, bilden ein gegensätz-
liches Paar; also hebt es den Schuldspruch entweder
auf oder aber nicht. Es liegt daher nahe, zuerst zu fra-
gen, wann das Rechtsmittelgericht den Schuldspruch
aufheben muss. Diese Frage beantwortet das Gesetz
mit Nichtigkeitsgründen, die einen Maßstab dafür bil-
den, wann das Rechtsmittelgericht einen mangelhaften
Schuldspruch aufheben soll.

Bleibt der Schuldspruch nach diesem Maßstab be-
stehen, soll ihn also das Rechtsmittelgericht nicht auf-
heben, gibt es nur noch zwei Möglichkeiten: Es kann
den Schuldspruch trotz seiner Mangelhaftigkeit so be-
lassen, wie er ist, oder ihn doch zumindest klarstellen,
so dass die Urteilsempfänger wissen, wie er eigentlich
gemeint ist. Somit ist die Klarstellung eines mangelhaf-
ten Schuldspruchs allein eine nützliche Alternative
zum bloßen Belassen in Fällen, in denen keine Aufhe-
bung geboten ist.

2. Nichtigkeit des Schuldspruchs

a) Verfahrensrüge
Die Verfahrensrüge nach § 281 Abs 1 Z 3 iVm § 260
StPO betrifft die Form des Schuldspruchs und seinen
Inhalt hinsichtlich seiner formellen Funktionen (ver-
wechslungsfreie Bezeichnung der Tat und Ordnung):

Das Strafurteil muss bei sonstiger Nichtigkeit die
notwendigen Bestandteile des Schuldspruchs, nämlich
das Referat der entscheidenden Tatsachen (Z 1), den
eigentlichen Schuldspruch (Z 2) und die Strafe (Z 3),
deutlich und hervorgehoben „aussprechen“ (§ 260
Abs 1 StPO). Das gilt bereits für die Verkündung, die
im weiten Sinn „in der Hauptverhandlung“ ge-
schieht,37) sowie für die daran anknüpfende Ausferti-
gung des Urteils (vgl §§ 268, 340 f StPO sowie § 270
Abs 2 Z 4 StPO).

Der Angeklagte muss den Verfahrensmangel geltend
machen,wenn er aufgegriffenwerden soll, weil derOGH
ihn nicht amtswegig wahrnehmen darf (§ 290 Abs 1
StPO; vgl aber auch § 290 Abs 1 Satz 2 Alt 2 StPO).38)

Besteht der geltend gemachte Nichtigkeitsgrund, so
bleibt der Schuldspruch trotzdem bestehen, wenn klar
erkennbar ist, dass die (geringfügige) Formverletzung
den Angeklagten nicht benachteiligen konnte, wobei
die Rsp beim Referat entscheidender Tatsachen hin-
sichtlich der Ordnungsfunktion großzügig ist (vgl
§ 260 Abs 1 Z 1, § 281 Abs 1 Z 3 und Abs 3 StPO).39)

Das mangelhafte Referat entscheidender Tatsachen
bewirkt Nichtigkeit des Schuldspruchs, wenn es die
Tat nicht ausreichend verwechslungsfrei bezeichnet
oder die ihm hinsichtlich der rechtlichen Beurteilung
im eigentlichen Schuldspruch zukommende Ord-
nungsfunktion nicht erfüllt.40) Die Tat ist nicht ausrei-
chend verwechslungsfrei bezeichnet, wenn das Referat
keine zur verwechslungsfreien Bezeichnung der Tat
ausreichenden Merkmale enthält.41) Die Anführung
dieser Merkmale soll dafür sorgen, dass eine wieder-
holte Strafverfolgung des Angeklagten wegen derselben
Tat(en) ausgeschlossen ist.42) Die Ordnungsfunktion
besteht darin, dass das Referat in dem für den eigentli-
chen Schuldspruch entscheidendenUmfang den in den
Entscheidungsgründen als erwiesen angenommenen
Tatsachen entspricht,43) sonst bewirkt die Unvollstän-
digkeit des Referats den Verfahrensmangel. Der Ver-
fahrensmangel besteht ebenfalls bei einem undeutli-
chen Referat, das sich nicht durch die Tatsachenfest-
stellungen in den Entscheidungsgründen verdeutlichen
lässt,44) oder wenn das Referat hinsichtlich sonstiger
Merkmale zur verwechslungsfreien Bezeichnung den
Tatsachenfeststellungen widerspricht.45) Ü
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35) Vgl OGH 19. 3. 2013, 11 Os 14/13p; 4. 11. 2008, 14 Os 140/08g;
RIS-Justiz RS0122721; RS0098676; Danek in WK-StPO (2009)
§ 270 Rz 41; Fabrizy, StPO12 (2014) § 270 Rz 10b.

36) Vgl zur Bindung der Gerichte an die Rechtsansicht der Rechtsmit-
telgerichte Walter, Verfassung und Gerichtsbarkeit (1960) 70.

37) Vgl Ratz in WK-StPO (2015) § 281 Rz 192.
38) Vgl RIS-Justiz RS0092133.
39) Vgl dazu Ratz in WK-StPO (2015) § 281 Rz 289 mwN und 746.
40) Vgl OGH 12. 5. 2011, 13 Os 18/11p; RIS-Justiz RS0120226 (T 2).
41) Vgl OGH 3. 6. 2009, 15 Os 63/09 t; 24. 1. 2007, 13 Os 134/06 i;

4. 12. 2002, 13 Os 126/02; RIS-Justiz RS0102723; RS0098549.
42) Vgl OGH 18. 10. 2005, 11 Os 90/05b; RIS-Justiz RS0116587

(T 5).
43) Vgl OGH 27. 6. 2013, 17 Os 16/13a; 25. 8. 2011, 13 Os 26/11 i;

3. 5. 2011, 12 Os 35/11 f; RIS-Justiz RS0120334; RS0092133;
Ratz in WK-StPO (2015) § 281 Rz 272, 276 und 288; Fabrizy,
StPO12 (2014) § 281 Rz 34.

44) Vgl OGH 6. 3. 2003, 15 Os 17/03; RIS-Justiz RS0117525;
RS0098795; RS0098644; Ratz in WK-StPO (2015) § 281 Rz 278.

45) Vgl OGH 19. 2. 2003, 13 Os 164/02 SSt 2003/14; 19. 2. 2003,
13 Os 23/03 SSt 2003/17; RIS-Justiz RS0117435; Ratz in WK-
StPO (2015) § 281 Rz 277; Fabrizy, StPO12 (2014) § 281 Rz 34.



Der mangelhafte eigentliche Schuldspruch bewirkt
Nichtigkeit des Schuldspruchs, wenn das Gericht darin
nicht deutlich hervorhebt, welche strafbare Handlung
der Angeklagte durch seine Tat(en) begründete, und
wenn er sich nicht durch die rechtlichen Erwägungen
in den Entscheidungsgründen verdeutlichen lässt. Die
Ansicht, eine verfehlt zusammenfassende Subsum-
tionsbezeichnung oder die bloß falsche Benennung
der strafbaren Handlung wäre bedeutungslos,46) lässt
sich nur aufrechterhalten, wenn sich die Bezeichnung
oder Benennung durch die rechtlichen Erwägungen
verdeutlichen lässt.

Die Ansicht, es bestehe kein Verfahrensmangel,
wenn das Gericht bei mehreren Taten, die mehrere
gleichartige realkonkurrierende strafbare Handlungen
begründen, bloß eine zusammenfassende strafbare
Handlung ausspricht (etwa „das Vergehen“ anstatt „je-
weils das Vergehen“),47) weil die einzeln angeführten
Taten keine Undeutlichkeit offenlassen, dass das Ge-
richt bloß eine ebensolche Sammelbezeichnung ver-
wendete und keine zusammenfassende Subsumtions-
einheit, bleibt ohne Gründe, weil auch bei einer zusam-
menfassenden Subsumtionseinheit die Taten einzeln
angeführt wären. Lässt sich ein solcher eigentlicher
Schuldspruch durch die rechtlichen Erwägungen in
den Entscheidungsgründen verdeutlichen, besteht ge-
rade deshalb kein Verfahrensmangel, weshalb es des
Umwegs über einen bloßen Verfahrensmangel, den
der OGH nicht von Amts wegen wahrnehmen dürfte
und deswegen klarstellen müsste, gar nicht bedarf.48)

b) Mängelrüge
Die Mängelrüge betrifft den Ausspruch des Gerichts
über entscheidende Tatsachen als Grundlage der recht-
lichen Beurteilung für den eigentlichen Schuldspruch:

Der Nichtigkeitsgrund besteht unter anderem,
„wenn der Ausspruch des Schöffengerichts über ent-
scheidende Tatsachen (§ 270 Abs 2 Z. 4 und 5) un-
deutlich [. . .] oder mit sich selbst im Widerspruch ist
[. . .]“ (§ 281 Abs 1 Z 5 StPO). Die Gesamtmenge der
entscheidenden Tatsachen bildet sich aus dem Aus-
spruch über die Schuld des Angeklagten (§ 270 Abs 2
Z 4 StPO), bei einem Schuldspruch also aus dem Refe-
rat der entscheidenden Tatsachen (§ 260 Abs 1 Z 1
StPO), sowie den Tatsachenfeststellungen in den Ent-
scheidungsgründen (§ 270 Abs 2 Z 5 StPO).

Bei einem Widerspruch zwischen den entscheiden-
den Tatsachen in den Gründen und dem Referat darü-
ber im Spruch lässt sich sagen, gerade diese Gesamt-
menge der entscheidenden Tatsachen im Urteil ist
mit sich selbst im Widerspruch und bewirkt daher
Nichtigkeit (§ 281 Abs 1 Z 5 Alt 3 StPO).49) Besteht
der Widerspruch zwar gerade nicht hinsichtlich ent-
scheidender Tatsachen, aber doch hinsichtlich sonsti-
ger Merkmale zur verwechslungsfreien Bezeichnung
der Tat, bleibt bloß die Verfahrensrüge (§ 281 Abs 1
Z 3, § 260 Abs 1 Z 1 StPO; vgl C.2.a.).50) Dasselbe gilt
für eine Undeutlichkeit hinsichtlich entscheidender
Tatsachen (§ 281 Abs 1 Z 5 Alt 1 StPO) und hinsicht-
lich sonstiger Merkmale zur verwechslungsfreien Be-
zeichnung der Tat (§ 281 Abs 1 Z 3, § 260 Abs 1 Z 1
StPO).51)

c) Rechts- und Subsumtionsrüge
Die Rechts- und die Subsumtionsrüge betreffen den
Inhalt des eigentlichen Schuldspruchs, also das Ergeb-
nis des Vergleichs der Tatsachenfeststellungen in den
Entscheidungsgründen mit dem materiellen Strafrecht
und Verfolgungshindernissen (§ 281 Abs 1 Z 9 und 10
StPO).52) Bei rechtsrichtiger Beurteilung dieser Tatsa-
chenfeststellungen besteht kein Rechtsfehler.53)

Der OGH darf einen Rechts- oder Subsumtionsfeh-
ler von Amts wegen wahrnehmen (§ 290 Abs 1 Satz 1
Alt 1 StPO), weil es für die Rechtspflege zwar von ge-
ringer Bedeutung ist, dass eine Formverletzung unge-
rügt bleibt, die bloß das einzelne Verfahren betrifft, je-
doch die verfehlte Anwendung des Strafgesetzes eine
Vorentscheidung schafft, die in ihrer Tragweite über
den Einzelfall hinausgeht und die Rechtspflege insge-
samt schädigt.54)

Da der eigentliche Schuldspruch bloß das Ergebnis
des Vergleichs zwischen dem materiellen Strafrecht
undVerfolgungshindernissenmit denTatsachenfeststel-
lungen in den Gründen bildet, bleiben das Referat ent-
scheidender Tatsachen im Spruch und die rechtlichen
Erwägungen in den Gründen für seine Prüfung bedeu-
tungslos.55) Daher scheidet ein Widerspruch zwischen
dem eigentlichen Schuldspruch und dem Referat ent-
scheidender Tatsachen oder den rechtlichen Erwägun-
gen aus. Die Ansicht, ein Widerspruch zwischen eigent-
lichem Schuldspruch und den rechtlichen Erwägungen
begründe einen Subsumtionsfehler,56) lässt sich nur auf-
rechterhalten, wenn dieser Umstand auf eine verfehlte
rechtliche Beurteilung der Tatsachenfeststellungen hin-
weist; der Widerspruch selbst bleibt bedeutungslos.

3. Zwischenergebnis

Die Zusammenschau der Nichtigkeitsgründe zeigt,
dass derMaßstab für einenmangelhaften Schuldspruch
mehrschichtig ist und nicht jeder Mangel zu seiner
Aufhebung führen soll. Als Zwischenergebnis lässt sich
zunächst festhalten, dass der Schuldspruch in seiner
Form deutlich und hervorgehoben sowie in seinem In-
halt vollständig und richtig sein muss. Die Vorschrift
über das „[A]ussprechen“ (§ 260 Abs 1 StPO) seiner
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46) So OGH 16. 10. 2008, 15 Os 132/08p; 10. 11. 2010, 15 Os 105/
10w; Lendl in WK-StPO (2009) § 260 Rz 32.

47) Vgl Ratz in WK-StPO (2015) § 281 Rz 292.
48) So aber Ratz in WK-StPO (2015) § 281 Rz 292, wobei er jedoch

selbst anmerkt, dass gar kein Verfahrensmangel vorliegt.
49) Vgl OGH 19. 2. 2003, 13 Os 164/02 SSt 2003/14; 19. 2. 2013,

13 Os 23/03 SSt 2003/17; RIS-Justiz RS0117402; RS0115552;
Ratz in WK-StPO (2015) § 281 Rz 276, 392 und 437; Fabrizy,
StPO12 (2014) § 281 Rz 45.

50) Vgl RIS-Justiz RS0117402.
51) Vgl OGH 6. 3. 2003, 15 Os 17/03; RIS-Justiz RS0117525;

RS0117435.
52) Vgl OGH 21. 8. 2013, 15 Os 105/13z; RIS-Justiz RS0118775; Ratz

in WK-StPO (2015) § 281 Rz 288.
53) Vgl Ratz in WK-StPO (2015) § 281 Rz 270.
54) Vgl S. Mayer, Commentar (1884) § 290 Rz 5; Ratz in WK-StPO

(2015) § 290 Rz 9.
55) Vgl OGH 19. 4. 2012, 11 Os 119/11a; 12. 12. 2011, 11 Os 147/

11v; 17. 2. 2011, 13 Os 12/10d; RIS-Justiz RS0122721;
RS0115552 (T 2); RS0100877; RS0098829; RS0098768; Danek
in WK-StPO (2009) § 270 Rz 41; Ratz in WK-StPO (2015) § 281
Rz 272 und 413.

56) Vgl OGH 21. 8. 2013, 15 Os 105/13z; 7. 4. 2004, 13 Os 14/04 SSt
2004/25; RIS-Justiz RS0118775; Lendl in WK-StPO (2009) § 260
Rz 31; Fabrizy, StPO12 (2014) § 270 Rz 15.



notwendigen Bestandteile regelt bloß die Form des
Schuldspruchs und seinen Inhalt hinsichtlich seiner
formellen Funktionen (verwechslungsfreie Bezeich-
nung der Tat und Ordnung; § 260 Abs 1 Z 1 StPO),
weshalb ein solcher Mangel einen Verfahrensfehler bil-
det (§ 281 Abs 1 Z 3 StPO). Sein mangelhafter Inhalt
bewirkt dagegen einen Rechtsfehler (§ 260 Abs 1 Z 2;
§ 281 Abs 1 Z 9 oder 10 StPO) oder das Vorliegen wi-
dersprüchlicher Feststellungen (§ 270 Abs 2 Z 4 und 5
[§ 260 Abs 1 Z 1]; § 281 Abs 1 Z 5 Alt 3 StPO).

Zur Frage, wann das Rechtsmittelgericht einen
mangelhaften Schuldspruch aufheben muss oder bloß
klarstellen darf, lässt sich deshalb festhalten, dass es
bei mangelhaftem Inhalt des Schuldspruchs niemals
klarstellen – also eigentlich: richtigstellen – darf, son-
dern aufheben muss. Bei seiner mangelhaften Form,
also mangelnder deutlicher oder hervorgehobener
Aussage, kommt es darauf an, ob sich die undeutliche
Aussage durch die Entscheidungsgründe verdeutlichen
lässt. Ein Schuldspruch, der gar keine hervorgehobene
Aussage enthält, wäre jedenfalls aufzuheben, wenn der
Angeklagte dies geltend machte.

Das Rechtsmittelgericht hat also zuerst zu prüfen,
ob sich aus seiner Sicht aus dem Urteil mit den Ent-
scheidungsgründen ein Schuldspruch, ein Freispruch
oder ein Unzuständigkeitsausspruch ergibt und wel-
chen Inhalt er hat (für die rechtliche Beurteilung), da-
nach, ob das Gericht einen allfälligen Schuldspruch für
die Urteilsempfänger im eigentlichen Schuldspruch
deutlich hervorhob (als Verfahrensanordnung). Das
gilt ebenfalls für einen Sanktionsausspruch. Schließlich
muss es prüfen, welche Tat das Gericht seiner Ent-
scheidung zugrunde legte (Anklageüberschreitung),
danach, ob das Gericht diese Tat für die Urteilsemp-
fänger im Referat entscheidender Tatsachen deutlich
hervorhob, wobei es die Tat verwechslungsfrei bezeich-
nen und bloß jene Umstände angeben muss, die für
den eigentlichen Schuldspruch entscheidend sind (als
Verfahrensanordnung).

Sollte der Angeklagte den Verfahrensmangel, also
die Verletzung der Verfahrensanordnung, nicht gel-
tend gemacht haben, unterbleiben diese Prüfungs-
schritte (keine amtswegigeWahrnehmung; § 290 Abs 1
StPO). Hat er ihn zwar zutreffend geltend gemacht,
bleibt der Schuldspruch trotzdem bestehen, wenn klar
erkennbar ist, dass die (geringfügige) Formverletzung
den Angeklagten nicht benachteiligen konnte (§ 281
Abs 3 Satz 1 StPO).

Bleibt der Schuldspruch nach diesen Prüfungs-
schritten bestehen, gibt es gerade keinen Grund, ihn
aufzuheben, sondern er wäre vom Rechtsmittelgericht
erforderlichenfalls klarzustellen, ohne ihn jedoch in-
haltlich richtigzustellen, und danach sein Inhalt zu
prüfen. Sollte das Rechtsmittelgericht den Inhalt des
(vermeintlichen) eigentlichen Schuldspruchs nicht er-
kennen können, muss es ihn (auch amtswegig) aufhe-
ben, weil es gar nicht prüfen kann, ob sein Inhalt rich-
tig ist – genauso wie bei einem Schuldspruch, der auf
(vermeintlichen) Tatsachenfeststellungen beruht, die
(auch wenn nicht geltend gemacht) so undeutlich oder
widersprüchlich sind, dass das Rechtsmittelgericht sie
gar nicht ausmachen kann.57) In diesen Fällen lässt sich
das Ergebnis des Vergleichs der Tatsachenfeststellun-

gen mit dem materiellen Strafrecht und Verfolgungs-
hindernissen im eigentlichen Schuldspruch vom
Rechtsmittelgericht gar nicht prüfen.

D. Beispiele aus der Rechtsprechung

1. Kein hervorgehobener Schuldspruch
Das Gericht unterließ im Urteilsspruch den Ausspruch
darüber deutlich hervorzuheben, welche strafbaren
Handlungen der Angeklagte durch seine Taten be-
gründete, also den eigentlichen Schuldspruch.58)

Der OGH betonte, dass der Angeklagte die dadurch
bewirkte Nichtigkeit nicht geltend machte (§ 281
Abs 1 Z 3, § 260 Abs 1 Z 2; § 290 Abs 1 Satz 1 StPO).
Er könne aber unter dem Gesichtspunkt der rechtli-
chen Beurteilung dem Urteil den „Schuldspruch als
solche[n]“, die rechtsrichtige Subsumtion mit Rück-
sicht auf die Verwendung der einleitenden Formel
„ist schuldig“, das Referat entscheidender Tatsachen,
den Strafausspruch, die diesen zugrunde gelegten Be-
stimmungen und die Entscheidungsgründe entneh-
men.

Zuerst prüfte der OGH für die rechtliche Beurtei-
lung, ob sich aus dem Urteil ein Schuldspruch („als sol-
cher“) ergibt und welchen Inhalt er hat. Da der Ange-
klagte den Verfahrensmangel nicht geltend gemacht
hatte, zeigte der OGH ihn zwar auf, durfte aber das Ur-
teil deswegen nicht amtswegig aufheben. Daher blieb
der Schuldspruch mit dem vomOGH klargestellten In-
halt bestehen und er prüfte dessen Inhalt.

2. Undeutliche Schuldsprüche

a) Falsche Gesetzesstelle
Das Gericht verurteilte den Angeklagten wegen „meh-
rerer Verbrechen der geschlechtlichen Nötigung nach
§ 201 Abs 1 StGB“, führte also die falsche Gesetzes-
stelle an, nämlich jene der Vergewaltigung.59) Der An-
geklagte machte in seiner Nichtigkeitsbeschwerde gel-
tend, dass „die der Entscheidung zu Grunde liegenden
Tathandlungen [. . .] nicht unter § 201 StGB zu subsu-
mieren“ sind.

Der OGH stellte klar, dass ungeachtet des bloß in
der schriftlichen Urteilsausfertigung enthaltenen
Schreibfehlers eindeutig ein Schuldspruch wegen meh-
rerer Verbrechen der geschlechtlichen Nötigung nach
§ 202 Abs 1 StGB erging.

Da der eigentliche Schuldspruch nur die Bezeich-
nung der strafbaren Handlung verlangt, die Gesetzes-
stelle gerade die gesetzliche Bestimmung ist, die das
Gericht auf den Angeklagten anwandte (§ 260 Abs 1
Z 4 StPO), und derWiderspruch zwischen beiden Aus-
sprüchen einen undeutlichen Schuldspruch erzeugt,
der gar nicht am Strafgesetz ausgerichtet ist, stellte
der OGH den Schuldspruch klar.

b) Zu viel angeführte Gesetzesstelle
Die Gerichte führten beim Vergehen des Hausfrie-
densbruchs verfehlt die Gesetzesstelle des Abs 1 zu-
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sätzlich zu jener nach Abs 3 Z 1 des § 109 StGB an:60)

Das Vergehen des Hausfriedensbruchs kennt jedoch
zwei eigenständige und einander ausschließende straf-
bare Handlungen (Strafsätze), die nicht im Verhältnis
von Grunddelikt und Qualifikation zueinander ste-
hen,61) nämlich den Eintritt in die Wohnung eines an-
deren mit Gewalt oder durch Drohung mit Gewalt als
Ermächtigungsdelikt (§ 109 Abs 1 und 2 StGB) und als
Offizialdelikt ohne Ermächtigung den Eintritt auf die-
selbe Weise, wobei der Täter zusätzlich beabsichtigt,
gegen eine dort befindliche Person oder Sache Gewalt
zu üben (§ 109 Abs 3 Z 1 StGB).

Der OGH stellte solche Schuldsprüche klar, wenn
das Gericht denselben Sachverhalt nicht sowohl Abs 1
als auch Abs 3 des § 109 StGB unterstellt hatte und da-
durch deutlich zum Ausdruck brachte, dass der Ange-
klagte bloß das Vergehen nach § 109 Abs 3 Z 1 StGB
verübte, weil ein folgenloser und bloß klarzustellender
Zitierfehler vorliege.

Da sich ein solcher Zitierfehler gar nicht am Straf-
gesetz ausrichtet, der Schuldspruch also undeutlich
ist und sich zumeist durch die Urteilsgründe verdeut-
lichen lässt, stellte der OGH solche Schuldsprüche bloß
klar.

3. Deutliche Schuldsprüche

a) Verfehlte mehrfache Anlastung
desselben Taterfolgs

Das Gericht verurteilte den Angeklagten, weil er
„mehrfach das Verbrechen des teils versuchten, teils
vollendeten schweren sexuellen Missbrauchs von Un-
mündigen gem § 206 Abs 1, Abs 3 erster Fall StGB“
begangen habe.62) Der Angeklagte machte mit Nichtig-
keitsbeschwerde geltend (§ 281 Abs 1 Z 10 StPO), dass
eine verfehlte mehrfache Anlastung desselben Tater-
folgs vorliegt, weil das Opfer gemeinsam aus allen Ta-
ten eine einzige schwere Körperverletzung erlitt (§ 206
Abs 3 Alt 1; § 84 Abs 1 StGB), dies aber nur bei einer
der Taten anzulasten sei.63)

Der OGHmerkte klarstellend an, dass das Gericht –
„ungeachtet der missglückten Formulierung des
Schuldspruchs“ – die Qualifikation nach § 206 Abs 3
Alt 1 StGB eben nur einmal anlastete. Dies ergebe sich
aus einer „vernetzten Betrachtung“ des gesamten Ur-
teilsinhalts, nämlich des Referats entscheidender Tatsa-
chen undder unmissverständlichen– „durch ein Litera-
turzitat untermauerten“ – Formulierung im Rahmen
der rechtlichen Erwägungen, wonach „die Erfolgsquali-
fikation nur bei einer dieser Taten angelastet werden“
darf. Es sei daher – auch im Verfahren über die Beru-
fung gegen die Strafe – von einem Schuldspruch wegen
mehrerer Verbrechen des schweren sexuellen Miss-
brauchs von Unmündigen, und zwar in zwei Fällen
nach § 206 Abs 1 StGB und in einem Fall nach § 206
Abs 1 und 3 Alt 1 StGB auszugehen. Den Schuldspruch
stellte er (vermeintlich) dadurch klar, dass er ihnumfor-
mulierte zu „jeweilsmehrererVerbrechen des schweren
sexuellen Missbrauchs von Unmündigen nach § 206
Abs 1 ‚und Abs 3 erster Fall‘ StGB“.

Zunächst bleibt anzumerken, dass selbst wenn man
den Schuldspruch des Gerichts als undeutlich ansieht,
weil sich aus demWort „mehrfach“ gefolgt von den an-

geführten Gesetzesstellen „§ 206 Abs 1, Abs 3 erster
Fall StGB“ nicht ergibt, ob es die Qualifikation mehr-
fach anlastete, die vomOGH verwendete Formulierung
„jeweils mehrerer“ nach „§ 206 Abs 1 und Abs 3 erster
Fall StGB“ eigentlich gar nicht klarstellt, sondern die
Undeutlichkeit bestehen lässt. Es ist nicht ersichtlich,
weshalb der Ersatz des Beistrichs durch das Wort
„und“ den Schuldspruch mit Blick auf das einleitende
Wort „mehrfach“ in dieser Hinsicht klarstellen sollte.

Die Formulierung „mehrfach das Verbrechen [. . .]
gem § 206 Abs 1, Abs 3 erster Fall StGB“ lässt sich al-
lerdings kaum dahin deuten, dass das Gericht die Qua-
lifikation statt eben „mehrfach“ nur einmal anlastete.
Zudem wäre es rechtlich möglich, dass es bei allen Ta-
ten die Qualifikation anlastet, nämlich wenn jede ein-
zelne Tat eine schwere Körperverletzung verursachte,
so dass der Schuldspruch zwar deutlich ist, weil er sich
am Strafgesetz ausrichtet, aber bei diesem Sachverhalt
inhaltlich falsch ist. Der OGH stellte nicht bloß einen
undeutlichen Schuldspruch klar, sondern vielmehr ei-
nen deutlichen (jedoch inhaltlich falschen) Schuld-
spruch richtig.

b) Verfehlte Subsumtion bei Privilegierung
Das Gericht verurteilte den Angeklagten wegen „des
Verbrechens nach § 28 Abs 2 [große Menge in Ver-
kehr setzen] und Abs 3 erster Fall [gewerbsmäßig]
SMG“ (idF BGBl 2002/134), weil er „mehrfach ge-
werbsmäßig ein Suchtgift in einer großen Menge
[. . .] in Verkehr gesetzt“ habe.64) Zugleich billigte es
dem Angeklagten in den Entscheidungsgründen einen
Eigengebrauch zu und bemaß die Strafe ohne die Qua-
lifikation der gewerbsmäßigen Begehung, also bloß
nach § 28 Abs 2 SMG.

Der OGH erwog, dass eine Tat ungeachtet gewerbs-
mäßiger Begehung bei Eigengebrauch nicht qualifiziert
ist, weil der Täter bei Eigengebrauch „nur nach Abs 2
zu bestrafen“ ist (§ 28 Abs 3 Satz 2 SMG idF BGBl
2002/134). Da das Gericht bei allen Taten von Eigenge-
brauch ausging, sei „der Angeklagte demnach gerade
nicht auch des § 28 Abs 3 erster Fall SMG, vielmehr
bloß (mehrerer) Verbrechen nach § 28 Abs 2 (vierter
Fall) SMG schuldig erkannt worden“. Der OGH wies
die gegen die Annahme gewerbsmäßiger Begehung
der Taten ergriffene Nichtigkeitsbeschwerde (§ 281
Abs 1 Z 3 und 5a StPO) mangels Beschwer in nichtöf-
fentlicher Sitzung zurück, weil „nach Maßgabe nach-
stehender Klarstellung des Schuldspruchs“ die ge-
werbsmäßige Begehung der Taten keine entscheidende
Tatsache mehr war. Da ihm wohl bewusst war, dass er
damit den Schuldspruch inhaltlich änderte, beauftragte
er das Gericht, „[b]ei der Mitteilung der Strafkarte an
die Bundespolizeidirektion Wien [. . .] die vom Obers-
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ten Gerichtshof vorgenommene Klarstellung des
Schuldspruchs zu berücksichtigen [. . .] (§ 3 Abs 2 Z 5
StRegG).“

Der vomGericht gefasste Schuldspruchwar deutlich
und hervorgehoben, jedoch inhaltlich falsch, weil es
wohl davon ausging, dass der eigentliche Schuldspruch
trotzdem auch hinsichtlich der gewerbsmäßigen Bege-
hung zu fassen und bloß die Strafe niedriger auszumes-
sen ist. Der OGH stellte nicht bloß einen undeutlichen
Schuldspruch klar, sondern einen deutlichen (jedoch
inhaltlich falschen) Schuldspruch richtig. Er hätte statt-
dessen von Amts wegen den Schuldspruch aufheben
müssen, wenn er zur Ansicht gelangt wäre, dass das Ge-
richt zum Nachteil des Angeklagten das Strafgesetz
falsch anwandte (§ 290 Abs 1 Satz 2 StPO). Auch sein
Auftrag hinsichtlich der Strafkarte zeigt, dass er den
Schuldspruch nicht bloß klarstellte, sondern ihn viel-
mehr richtigstellte. Seine bloße Annahme, das Gericht
hätte denAngeklagten gar nichtwegen gewerbsmäßiger
Begehung verurteilt, weil dies rechtlich falsch sei, ist
ihm wegen des deutlichen Schuldspruchs verwehrt.

4. Unerkennbarer Schuldspruch

Der OGH kann jedoch keineswegs stets den Schuld-
spruch des Gerichts verdeutlichen und daher klarstel-
len:65) Das Gericht verurteilte den Angeklagten „wegen
des Vergehens der Körperverletzung nach § 91 Abs 2
StGB“. Die Generalprokuratur erhob gegen den Vor-
gang der Unterlassung der Ladung der Privatbeteilig-
ten und ihrer Vertreter zur Hauptverhandlung und ge-
gen nachfolgende Beschlüsse, aber nicht gegen das Ur-
teil selbst, eine Nichtigkeitsbeschwerde zur Wahrung
des Gesetzes.

Der OGH merkte an, dass entgegen der Ansicht der
Generalprokuratur der Schuldspruch nicht berichtigt
werden könne (§ 270 Abs 3 StPO). Einer Klarstellung
des Schuldspruchs durch den OGH stehe entgegen,
„dass nicht zweifelsfrei erkennbar ist, welche strafbare
Handlung nach Meinung des Erstgerichts durch die als
erwiesen angenommenen Tatsachen tatsächlich be-
gründet werden sollte“.

Da der Schuldspruch nicht am Strafgesetz ausge-
richtet und demnach undeutlich ist, hätte er klarge-
stellt werden dürfen, wenn der OGH dessen Inhalt
zweifelsfrei hätte erkennen können. Da er aber den In-
halt des vermeintlichen Schuldspruchs nicht erkennen
konnte, hätte er ihn (auch amtswegig) aufheben kön-
nen, wenn die Generalprokuratur die Gesetzesverlet-
zung im Urteil geltend gemacht oder überhaupt das
Urteil selbst angefochten hätte (§ 260 Abs 1 Z 2;
§ 281 Abs 1 Z 3 StPO hinsichtlich der undeutlichen
Form sowie § 281 Abs 1 Z 9 lit a StPO hinsichtlich
des unüberprüfbaren Inhalts; vgl dazu C.3. oder amts-
wegig § 281 Abs 1 Z 9 lit a; § 292 Satz 1, § 290 Abs 1
Satz 2 Alt 1 StPO).66)

E. Folgen klargestellter Schuldsprüche

1. Erfolg des Rechtsmittels
Da der OGH das Rechtsmittel des Angeklagten zu-
meist zurückweist oder verwirft, wenn er den Schuld-
spruch dadurch klarstellt, dass er ausspricht, das Ge-

richt habe ihn sowieso so gemeint, wie ihn der Ange-
klagte haben möchte, hat es den Anschein, der Ange-
klagte hätte mit seinem Rechtsmittel keinen Erfolg
gehabt. Doch selbst, wenn das Rechtsmittelgericht
das Rechtsmittel bei einer Klarstellung statt einer Auf-
hebung des Schuldspruchs zurückweist oder verwirft,
kann sich diese – im Rahmen der Zurückweisung oder
Verwerfung stattgefundene – Klarstellung durchaus iS
des Rechtsmittelwerbers auswirken, weil das Rechts-
mittelgericht ihm und anderen Gerichten oder Behör-
den durch seine Entscheidung gerade verdeutlicht,
dass das angefochtene Urteil ganz oder teilweise so
zu verstehen ist, wie der Rechtsmittelwerber es mit sei-
nem Rechtsmittel erreichen wollte. So ist etwa der
Schuldspruch für das Berufungsgericht im Verfahren
über die Berufung gegen die Strafe (§ 295 Abs 1 StPO),
für das Zivilgericht in einem Zivilverfahren hinsicht-
lich seiner Bindungswirkung67) oder für das Gericht
bei der Strafkarte zum Eintrag in das Strafregister68)

iS des Rechtsmittelwerbers aufzufassen. Insoweit kann
ein Rechtsmittel gegen einen mangelhaften Schuld-
spruch mit dem Begehren einer Aufhebung desselben
im Ergebnis erfolgreich sein, obwohl das Rechtsmittel-
gericht den Schuldspruch nicht aufhebt, sondern bloß
klarstellt.

2. Kosten des Rechtsmittelverfahrens

Nachdem der Angeklagte insoweit auch mit einem
Rechtsmittel erfolgreich sein kann, das zurückgewiesen
oder verworfen wurde, weil der Schuldspruch klarge-
stellt wurde, lässt sich fragen, ob es aus Kostengründen
für den Angeklagten nicht von Vorteil gewesen wäre,
wenn das Rechtsmittelgericht seinem Rechtsmittel
stattgegeben und den Schuldspruch teilweise aufgeho-
ben oder ganz aufgehoben und in der Sache selbst ei-
nen anderen Schuldspruch gefällt hätte. Doch der An-
geklagte ist bereits bei einem Schuldspruch zum Ersatz
der Kosten des Strafverfahrens zu verpflichten (§ 389
Abs 1; § 260 Abs 1 Z 5 StPO) und trägt dabei auch
die Kosten des Rechtsmittelverfahrens, sofern sie nicht
der Gegner durch ein ganz erfolglos gebliebenes
Rechtsmittel verursachte (§ 390 a Abs 1 Satz 1 StPO).

Das Kostenrecht der Strafprozessordnung geht also
davon aus, dass der Angeklagte die Kosten des Verfah-
rens trägt, wenn ein Schuldspruch gegen ihn ergeht,
sollte er auch seinen Schuldspruch des Gerichts vom
Rechtsmittelgericht erfolgreich abgeändert erhalten ha-
ben. Er zahlt also dafür, dass nach zwei Instanzen ein
rechtsrichtiger Schuldspruch ergeht, also auch, wenn
er die Rechtsmittelinstanz bloß deswegen braucht, weil
das Gericht zunächst einen verfehlten Schuldspruch ge-
fällt hat. Daher hat die Klarstellung des Schuldspruchs
keine Auswirkung, weil der Beschwerdeführer auch
die Kosten des Rechtsmittelverfahrens bei einem erfolg-
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reichen Rechtsmittel trägt, wenn schließlich nur ein –
wenn auch ein anderer – Schuldspruch erhalten bleibt.

3. Eintrag im Strafregister

Im Strafregister werden die strafgerichtlichen Verur-
teilungen zur Einsicht bereitgehalten. Dazu sind die
Verurteilungen durch inländische Strafgerichte nach
Eintritt der Rechtskraft von den Gerichten erster Ins-
tanz durch Übersenden von Strafkarten mitzuteilen,
welche die Bezeichnung der strafbaren Handlung zu
enthalten haben, derentwegen die Verurteilung erfolgt
ist (vgl § 3 Abs 2 Z 5 StRegG). Die Bedeutung dieses
Eintrags ergibt sich bspw aus den Vorschriften über
Rückfall (§ 39 StGB) und Amtsverlust (§ 27 StGB) so-
wie aus zahlreichen verwaltungsrechtlichen Vorschrif-
ten (zB § 13 Abs 1 Z 1 lit a GewO; § 343 Abs 2 Z 4 lit b
ASVG).69) Bei einem klargestellten Schuldspruch hin-
sichtlich des eigentlichen Schuldspruchs stellt sich da-
her die Frage, ob das Gericht in der Strafkarte jene For-
mulierung verwenden muss, die es selbst im Urteil ge-
braucht hat, oder die umformulierte Form des Rechts-
mittelgerichts. Bereits in einer älteren Entscheidung,70)

in welcher der OGH den Schuldspruch stark verän-
dernd klarstellte (vgl D.3.b), beauftragte er abschlie-
ßend das Gericht, bei der Mitteilung der Strafkarte
seine vorgenommene Klarstellung des Schuldspruchs
zu berücksichtigen. Kürzlich sprach er ebenso aus,71)

dass das Erstgericht bei der Klarstellung durch den
OGH bei der Ausstellung der Endverfügung und der
Strafkarte, also der Mitteilung der Verurteilung an
die Strafregisterbehörde, insoweit nicht an seinen eige-
nen Ausspruch über das anzuwendende Strafgesetz ge-
bunden ist, sondern von der „Rechtsauffassung des
Obersten Gerichtshofs“ ausgehen muss.

Die Ansicht ist überzeugend, weil davon auszuge-
hen ist, dass der klargestellte Schuldspruch gerade
nur jener ist, der eigentlich immer bestand. An seinem
Inhalt sollte die Klarstellung gerade nichts geändert ha-
ben, sonst wäre er gar nicht klargestellt, sondern ei-
gentlich richtiggestellt worden. Insoweit verwirrt die
Aussage des OGH hinsichtlich der Klarstellung des
Schuldspruchs, dass von der „Rechtsauffassung des
Obersten Gerichtshofs“ auszugehen sei, geht es doch
gerade nicht um einen anderen Inhalt des Schuld-
spruchs, sondern bloß darum, wie der bestehen geblie-
bene Schuldspruch aus Sicht des OGH zu verstehen
ist.72)

F. Ergebnis und Ausblick

1. Ergebnis
Im Ergebnis lässt sich die Frage, ob ein mangelhafter
Schuldspruch vom Rechtsmittelgericht aufzuheben ist
oder klargestellt werden darf, damit beantworten, dass
es dabei auf die Art des Mangels des Schuldspruchs an-
kommt. Die Klarstellung des Schuldspruchs durch
das Rechtsmittelgericht ist keineswegs ausgeschlossen,
sondern vielmehr sogar geboten, wenn kein rechtlicher
Grund vorliegt, ihn aufzuheben, aber trotzdem ein
Mangel iS einer Undeutlichkeit besteht. Sollte sein In-
halt falsch sein, darf ihn das Rechtsmittelgericht aller-
dings nicht richtigstellen, sondern muss ihn aufheben.

Oft erweckt bloß die verkürzte Klarstellung, ohne
darauf hinzuweisen, wodurch das Rechtsmittelgericht
ihn verdeutlicht, den Anschein, dass es den Schuld-
spruch nicht bloß klargestellt, sondern vielmehr rich-
tiggestellt hat, um ihn nicht aufheben zu müssen. Al-
lein daraus ergibt sich das schiefe Bild eines klargestell-
ten Schuldspruchs. Ob ein erhöhter Verfahrensauf-
wand entsteht, sollte dafür bedeutungslos sein, legt
doch der Gesetzgeber einen Maßstab fest, wann er ei-
nen Schuldspruch aufgehoben haben möchte und wel-
ches Verfahren dafür erforderlich ist.

Das Vermeiden von Gerichtstagen durch den OGH
zeigt sich durch die Zurückweisung von Rechts- und
Subsumtionsrügen mangels deutlicher und bestimmter
Bezeichnung,73) die enge Auslegung des Nachteils bei
amtswegiger Wahrnehmung und Entscheidung in der
Sache selbst,74) die bloß deswegen – um einen Nachteil
hinsichtlich der Strafe für denAngeklagten zu vermeiden
– notwendige Enthebung des Berufungsgerichts von der
Bindung anden Schuldspruch bei der Entscheidungüber
die Strafe (vgl dagegen § 295 Abs 1 StPO)75) und schließ-
lich die zu weit gehende Klarstellung, die nicht bloß un-
deutliche Schuldsprüche klarstellt, sondern auch deutli-
che, aber falsche Schuldsprüche richtigstellt.

2. Ausblick

Die Rechtsmittelgerichte müssen aber die Grenzen der
Klarstellung des Schuldspruchs beachten und die
„Klarstellung“ nicht dazu nutzen, um den Schuld-
spruch nicht aufheben zu müssen und das gesetzlich
vorgesehene Verfahren zu umgehen. Stellt das Rechts-
mittelgericht den Schuldspruch klar, sollte es aufzei-
gen, worin die Undeutlichkeit besteht und wodurch
(Gründe, Zusammenschau) es sie auflöst, wofür der
bloße Hinweis „richtig:“ allerdings keinesfalls aus-
reicht. Gibt es das Referat entscheidender Tatsachen
verdeutlicht wieder, sollte es darauf ebenfalls hinwei-
sen, gerade wenn der Rechtsmittelwerber diesbezüglich
einen Verfahrensmangel geltend gemacht hat. So zeigt
es dem Rechtsmittelwerber und anderen Empfängern
beider Urteile, wie es zu seinem Schluss gelangt ist.
Bloß der Hinweis, dass es den Schuldspruch klarge-
stellt hat, erweckt den Anschein, dass es gerade nicht
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69) Vgl Kert in WK-StPO (2008) Vorb § 1 StRegG Rz 3 f.
70) OGH 21. 8. 2002, 13 Os 88/02 Jus-Extra OGH-St 3252 = ÖJZ-

LSK 2002/243 = RZ 2003, 84 = SSt 64/44.
71) Vgl OGH 28. 8. 2014, 12 Os 54/14d, 55/14a; RIS-Justiz

RS0129614.
72) RIS-Justiz RS0129614 betrifft vorrangig den Hinweis des OGH auf

eine verfehlte Subsumtion, wobei er keinen konkreten Nachteil für
den Angeklagten ausmachen konnte (§ 290 Abs 1 Satz 2 Alt 1
StPO), und nur nebenbei die Klarstellung des Schuldspruchs durch
den OGH („– ebenso wie bei der Klarstellung durch den Obersten
Gerichtshof –“). Nur bei einer unterbliebenen amtswegigen Maß-
nahme lässt sich jedoch von einer „Rechtsauffassung des Obersten
Gerichtshofs“ sprechen, dagegen nicht bei einer Klarstellung des
Schuldspruchs.

73) Vgl dazu Schmoller, Der OGH in Strafsachen: „Wahrer einheitlicher
Rechtsauslegung“ oder „Schulmeister der Anwälte“? in FS Holz-
lechner (2013) 607–626.

74) Vgl dazu OGH 1. 8. 2007, 13 Os 64/07x; 26. 7. 2005, 11 Os 36/
05m; 23. 8. 2001, 15 Os 78/01; RIS-Justiz RS0120170; Ratz in
WK-StPO (2015) § 290 Rz 22.

75) Vgl dazu OGH 7. 4. 2004, 13 Os 21/04; RIS-Justiz RS0118870;
Fabrizy, StPO12 (2014) § 290 Rz 6; Ratz in WK-StPO (2015) § 290
Rz 23 und 27a; krit Heigenhauser, Zur amtswegigen Wahrneh-
mung von Nichtigkeiten durch den OGH, JBl 2005, 358.
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aus dem Urteil heraus klargestellt, sondern vielmehr
zweckgerichtet richtiggestellt hat.

Um Rechtsmittelgerichten den Anreiz zu nehmen,
den Schuldspruch richtigzustellen, nur weil sie einen
„überflüssigen“ Gerichtstag oder eine „überflüssige“
Verfahrenswiederholung vermeiden möchten, sollte
der Gesetzgeber ihnen ermöglichen, Rechts- und Sub-
sumtionsrügen bereits in nichtöffentlicher Sitzung ein-

stimmig als offenbar unbegründet inhaltlich zurückzu-
weisen oder, wenn sie den Schuldspruch aufheben, be-
reits in nichtöffentlicher Sitzung in der Sache selbst zu
entscheiden und die Entscheidung über die Strafe dem
Berufungsgericht zu überlassen. So ließe sich der ei-
genständige Wert des Schuldspruchs als beständiges
Ergebnis des Strafverfahrens und als Grundlage für
die Strafe erhalten.

Ü
Ü In Kürze
Die Frage, ob Rechtsmittelgerichte mangelhafte Schuld-
sprüche in Strafurteilen klarstellen dürfen oder aufheben
müssen, lässt sich nur mehrschichtig beantworten. Das
Gesetz bietet dafür mit Nichtigkeitsgründen einen Maß-
stab, wobei es darauf ankommt, ob der Mangel des
Schuldspruchs seine Form oder seinen Inhalt betrifft.
Rechtsmittelgerichte dürfen und sollen undeutliche
Schuldsprüche klarstellen; so klargestellte Schuldsprüche
verdeutlichen bloß das Strafurteil und haben daher auch
keine nachteiligen Folgen für den Angeklagten. Sie dürfen

jedoch keine deutlichen, aber verfehlten Schuldsprüche
richtigstellen, sondern müssen solche Schuldsprüche
aufheben.
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